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Aus der Gemeinderatssitzung vom: 

 
20.05.2025 
 

„Landkreiswerk Mühldorf am Inn“ 

Die Energiewende in Deutschland ist eine ge-
samtgesellschaŌliche Aufgabe. Im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung kommt den Kommu-
nen zur Umsetzung der Energiewende auf re-
gionaler und lokaler Ebene eine Schlüsselrolle 
zu. Sie sollen die Vorgaben der Bundesregie-
rung und der Staatsregierung konkret umset-
zen und den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien vorantreiben. Insbesondere in Bayern hat 
das Thema im Jahr 2023 deutlich an Fahrt auf-
genommen. Die Vertreter der künŌigen Trä-
ger des Landkreiswerkes Mühldorf a. Inn ha-
ben sich daher von der Kanzlei Becker BüƩner 
Held (BBH) über die grundsätzliche Möglich-
keit und rechtliche Umsetzungsmodelle zum 
eigenen wirtschaŌlichen Engagement im Be-
reich der erneuerbaren Energien informieren 
lassen. Mit Unterstützung von BBH haben sie 
ein konkretes Konzept und Vertragswerk für 
die Umsetzung des Landkreiswerks ausgear-
beitet, mit dem vor Ort Erneuerbare-Energie-
Projekte entwickelt und umgesetzt sowie be-
stehende Projekte verwaltet werden sollen. 

Der Gemeinderat hat der Gründung eines ge-
meinsamen Kommunalunternehmens mit 
dem ArbeitsƟtel „Landkreiswerk Mühldorf a. 
Inn“ zugesƟmmt. 

 

Bekanntmachung von nichtöffentlichen Be-
schlüssen 

· den Zuschlag für die Straßenbeleuch- 
tung Siedlungsstraße - Sportplatz er- 
hielt die Bayernwerk Netz GmbH 

 

Folgende AuŌräge und Schlussrechnung für 
die (Teil-) Sanierung der Grundschule wurden 
in der letzten Sitzung vergeben, bzw. geneh-
migt: 

· 1., 2. und 3. Nachtragsangebot für die 
Putzarbeiten an die Fa. Grundner M. 
GmbH aus Soyen 

· 5. - 19. Nachtragsangebot der Baumeis-
terarbeiten an die Fa. Grundner M. 
GmbH aus Soyen 

· Schlussrechnung der Putzarbeiten abzüg-
lich eines Teilbetrages 

 

Jahresrechnung 2024 mit den über- und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben 

Nach Vorstellung der Jahresrechnung mit den 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch 
die Kämmerin hat der Gemeinderat die Jah-
resrechnung zur Kenntnis genommen und die 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. 

 

Örtliche Rechnungsprüfung der Haushaltsjahre 
2023 und 2024 

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 
2023 und 2024 wurde am 15.05.2025 von 
den Prüfern Herrn ChrisƟan Stoiber, Frau Ma-
ria Heidinger und Frau Julia Blätz durchge-
führt. Die von den Prüfern erstellten Berichte 
wurden dem Gemeinderat vorgetragen.  Der 
Gemeinderat hat nach der Durchführung der 
örtlichen Prüfung die Jahresrechnungen für 
2023 und 2024 festgestellt  und die Entlas-
tung der Bürgermeister und der Verwaltung 
für diese Jahre beschlossen. 
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Bauanträge 

· Antrag auf Neubau eines Bio-
ProdukƟons-Gewächshauses mit Technik 
und Arbeitsraum, Änderung zu Az. 41-
10598/24, MiƩerhof 1, Fl.-Nr. 873, Ge-
markung Innach  

· Antrag auf Kiesabbau und Erweiterung 
der bestehenden Kiesgrube mit Wieder-
verfüllung und Laubwaldaufforstung, Nä-
he Haslach, Fl.-Nr. 510/1T, 519, 519/3T, 
519/4T, 519/6T, 521, 522, 523T, Gemar-
kung Innach 

Den Anträgen wurde das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt.  

 

 

27.05.2025 

 

Schulkindbetreuung ab 2025 bzw. 2026 

Ab September 2026 besteht ein gesetzlicher 
Anspruch der Eltern auf Betreuung ihrer Kin-
der in der Grundschule bis 16 Uhr, zunächst 
für die Kinder der ersten Klasse, im Jahr da-
rauf für die Kinder der ersten und zweiten 
Klasse usw. Die räumlichen Voraussetzungen 
für dieses Angebot sind seit der Sanierung 
des Schulhauses vorhanden, zu ergänzen ist 
noch die AusstaƩung der Räume. Für die Or-
ganisaƟon des Angebotes ergeben sich fol-
gende Möglichkeiten: 

1. Die Schulkindbetreuung wird weiterhin 
als Hort organisiert. Dazu würde die der-
zeiƟge Hortgruppe in die Schule umzie-
hen. Der Hort bliebe Bestandteil der Kin-
dertagesstäƩe und unter deren Leitung. 

2. Die Schulkindbetreuung wird als erwei-
terte MiƩagsbetreuung organisiert. Die-
ses Modell wird an der Rechtmehringer 

Schule prakƟziert. Dieses Angebot könn-
te für beide Schulen vom Schulverband 
organisiert werden, bislang ist es der Ge-
meinde Rechtmehring zugeordnet. Die 
Leiterin des dorƟgen Angebots könnte 
die Gesamtleitung übernehmen. 

Der Gemeinderat hat nach eingehender Bera-
tung beschlossen, dass die Schulkindbetreu-
ung ab dem 15.09.2025 in den Räumen im 
Schulhaus staƪindet. Sie wird ab diesem Zeit-
punkt als Hort organisiert.  Die Möglichkeiten 
von Förderung sollen geprüŌ und beantragt 
werden. 

 

Bauanträge 

· Antrag auf Teilrückbau eines Bestands-
gebäudes mit anschließendem Ersatzbau 
mit 3 Wohneinheiten und 6 Stellplätzen, 
Barthub 1, Maitenbeth, Fl.-Nr. 587 Ge-
markung Innach 

· Tektur - Neubau einer Garage/Carport-
KombinaƟon anstaƩ eines Doppelcar-
ports, Siedlungsstraße 25, Fl.-Nr. 140/6, 
Gemarkung Innach 

Den Anträgen wurde das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt.  

 

Umbau/Neugestaltung Pausenhof GS Maiten-
beth 

Dem Gemeinderat wurde die Planung zur 
Umgestaltung bzw.  Neugestaltung des Pau-
senhofes vorgestellt. Vom Gemeinderat wur-
den noch einige Änderungen bzw. Verbesse-
rungen 
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rungen vorgenommen. Der Gemeinderat hat 
anschließend den Plan mit den Änderungen 
gebilligt und die Verwaltung mit der Aus-
schreibung beauŌragt. 

 

16. Teilfortschreibung Regionalplanung Süd-
ostoberbayern „Kapitel B V 7 Enerieversorgung 
- Windenergie“ - Stellungnahme der Gemeinde 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Planungsausschuss des Regionalen Pla-
nungsverbandes Südostoberbayern hat in sei-
ner Sitzung am 12.03.2025 die Einleitung des 
Beteiligungsverfahrens zur 16. Teilfortschrei-
bung „Kapitel B V 7 Energieversorgung - 
Windenergie“ beschlossen. Die ausgewiese-
nen Flächen liegen (teilweise) in einem was-
serwirtschaŌlichen Vorranggebiet. Die Flä-
chen liegen unmiƩelbar im Anstrom von 
Brunnen V des Zweckverbands zur Wasserver-
sorgung der MiƩbachgruppe. Die Verwaltung 
sieht hier einen Konflikt der Vorranggebiete 
und die Priorität der Belange der Wasserver-
sorgung gegenüber der WindkraŌ. Der Ge-
meinderat hat die 16. Teilfortschreibung des 
Regionalplans Südostbayern (Kapitel B V 7 
Energieversorgung - Windenergie zur Kennt-
nis genommen und die Verwaltung be-
auŌragt, beim Regionalen Planungsverband 
Südostoberbayern zur 16. Teilfortschreibung 
eine Stellungnahme entsprechend dem Sach-
verhalt und der Diskussion abzugeben. 

 

Zuschussanträge 

Dem Gemeinderat lag ein Zuschussantrag des 
Bayerischen Blinden- und Sehbehinderten-
bund e.V. vor. Der Gemeinderat hat einen Zu-

schuss von 100 € gewährt. Außerdem lag ein 
Zuschussantrag des Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. vor. Diesem hat der 
Gemeinderat eine Zuwendung von 75 € ge-
währt. 

 

10.06.2025 

 

Bekanntmachung von nichtöffentlichen Be-
schlüssen 

Folgende Schlussrechnungen für die (Teil-) Sa-
nierung der Grundschule wurden in der letz-
ten Sitzung genehmigt: 

· Baumeisterarbeiten, Fa. Grundner  

· Putzarbeiten (Restzahlung), Fa. Grundner 

 

Bauanträge 

· Antrag auf Baugenehmigung „Schaffung 
von weiterem Wohnraum durch Anhe-
bung des gesamten Dachstuhls. Sanie-
rung d. bestehenden landw. Gebäudes“, 
MiƩerhof 1, Maitenbeth, Fl.-Nr. 873, Ge-
markung Innach 

Dem Antrag wurde das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt.  

 

Zuschussantrag 

Dem Gemeinderat lag ein Zuschussantrag des 
Kreisbildungswerkes Mühldorf am Inn e.V. vor. 
Der Gemeinderat hat einen Zuschuss von  
100 € gewährt. 

 



  

 

Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen können auch auf unserer Homepage 
hƩps://www.maitenbeth.de im RatsinformaƟonssystem eingesehen werden. 
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01.07.2025 

 

Bauanträge 

· Antrag auf Verlängerung - Ersatzneubau 
für den einsturzgefährdeten Pfarrstadl, 
Haager Straße 4, Fl.-Nr. 2, Gem. Maiten-
beth 

Dem Antrag wurde das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt.  

 

Träger öffentlicher Belange 
Die Gemeinde Maitenbeth wurde gem. § 4(1)  
BauGB bei der Aufstellung der städtebauli-
chen Satzung, hier 4. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes Gewerbegebeit 
Oberdieberg, der Gemeinde Albaching betei-
ligt. Da öffentliche Belange der Gemeinde 

Maitenbeth nicht berührt sind, wurde keine 
Stellungnahme abgegeben. 

 

Mehrzweckhalle 

Der Gemeinde liegt ein Antrag zur Nutzung 
der Mehrzweckhalle der Katholischen Landju-
gend Maitenbeth vor. Es ist geplant, im Okto-
ber einen Ball zu organisieren. Der Gemeinde-
rat hat die Nutzung zu den üblichen Bedin-
gungen genehmigt. 

 

Zuschussantrag 

Dem Gemeinderat lag ein Zuschussantrag der 
DorĬelferinnen und Betriebshelfer gGmbH in 
Bayern StaƟon Mühldorf vor. Der Gemeinde-
rat hat einen Zuschuss von 200 € gewährt. 

 

Korrektur aus der Ausgabe 81 Juni 2025 

Im InformaƟonsblaƩ der Gemeinde Nr. 81, Juni 2025 stand bezüglich des Antrages auf Vorbe-
scheid für eine Bebauung mit Wohngebäuden bzw. Gewerbebauten oder Mischbebauung, 
Isener Straße, Fl.-Nr. 1123/5, Gemarkung Maitenbeth, dass der Gemeinderat sein gemeindli-
ches Einvernehmen erteilt hat. Hier handelte es sich um einen Fehler, das gemeindliche Ein-
vernehmen wurde nicht erteilt. 
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neue Homepage 

Seit MiƩe Juli ist unsere neue Homepage freigeschalten. 

Es wurde nicht nur ein neues Design erarbeitet sondern auch die Benutzerfreundlichkeit 
verbessert und modernisiert. 
Momentan sind wir noch dabei, den gesamten Inhalt zu ergänzen und zu überarbeiten. 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere neue Webseite besuchen. 
www.maitenbeth.de 

Ab September 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch der Eltern auf Betreuung ihrer 
Kinder in der Grundschule bis 16 Uhr, zunächst für die Kinder der ersten Klasse, im Jahr 
darauf für die Kinder der ersten und zweiten Klasse usw. Die räumlichen Voraussetzun-
gen für dieses Angebot sind seit der Sanierung des Schulhauses vorhanden. 

Nun beginnt die Betreuung der „Hortkinder“ ab 16.09.2025 in den Räumen der Schule. 
Der Hort umfasst die Begleitung der Schulkinder nach dem Unterricht. Der Schwerpunkt 
liegt hier bei der Hausaufgabenhilfe, der Freizeitgestaltung und der sozialen InterakƟon. 
In der Mensa besteht die Möglichkeit gemeinsam MiƩag zu essen. Danach stehen zu-
sätzlich verschiedene Gruppenräume für die Erledigung der Hausaufgaben oder zur Frei-
zeitgestaltung und für Freizeitprojekte zur Verfügung. Zusätzlich können die Kinder die 
Mehrzweckhalle bzw. den Pausenhof nutzen. Betreut werden die Kinder von Erzie-
her/innen und Pfleger/innen der KindertagesstäƩe St. Agatha. 

Schulkindbetreuung ab September 2025 

Schulabgänger 2025 

Für die Schülerehrung biƩen wir alle Schülerinnen und Schüler, die durch die Gemeinde 
noch keine Ehrung erhalten haben und im Jahr 2025 einen Schulabschluss bzw. Berufs-
schulabschluss mit einer Note unter 2,0 absolviert haben, sich in der Gemeinde zu mel-
den.  
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Geburten 

Juni    Apollonia Sophie Paz Schmid 
    Malina Follath 
    Lilly Zoßeder 

 

Geburtstage 

Mai     Josef Grandl, 80. Geburtstag 

Juli    Josef Freiberger, 85. Geburtstag 

August   Ludwig LeitmannsteƩer, 90. Geburtstag 
 

Trauungen 

Juni    Robert und Jessica Eyner, geb. Huber 
    Bernhard und Chiara Kirchmaier, geb. Neglia 
    Thomas und Nadine Linner, geb. Herbst 
    Bernhard und Karin Schweida, geb. Dümmer 

Juli    Bernhard und Andrea Obermüller, geb. Schex 

 

Sterbefälle 

Februar   Franziska Rappolder 

März    Jürgen Köhler 
    Albert Groth 

Mai    Elisabeth Dum 

Juli    Antje Schönecker 

pixabay 

Meldungen aus dem Standesamt 
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Wahlhelfer für die Kommunalwahl 2026 

Für die Kommunalwahl am 8. März 2026 werden dringend Wahlhelfer benöƟgt. Sollten 
Sie Interesse haben mitzuhelfen, würden wir uns sehr darüber freuen. Melden Sie sich 
biƩe unter der Telefonnummer 08076/9166-0 bzw. per Mail an poststelle@vg-
maitenbeth.de. 

Am Sonntag, den 8. März 2025 finden die Kommunalwahlen (Gemeinde und Land-
kreis) staƩ. Die AbsƟmmungsräume sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. 
Erhält bei der Bürgermeister- oder Landratswahl keine KandidaƟn und kein Kandidat 
mehr als die HälŌe der abgegebenen SƟmmen, findet am 22. März 2026 eine SƟch-
wahl zwischen den beiden Personen staƩ, die bei der ersten Wahl die meisten SƟm-
men erhalten haben. 
 
Die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen 
der poliƟschen Parteien und Wählergruppen. Eine Bewerberin oder ein Bewerber 
kann sich daher nicht selbst zur Wahl stellen, sondern muss von einer Partei oder 
Wählergruppe nominiert werden.  

Für Wählergruppen ist keine besƟmmte OrganisaƟonsform vorgeschrieben. Auch lo-
se Zusammenschlüsse von WahlberechƟgten können daher als Wählergruppe 
auŌreten und Wahlvorschläge einreichen. Im Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis 
spätestens 8. Januar 2026 müssen die dazugehörigen Aufstellungsversammlungen 
zur „Aufstellung der sich bewerbenden Personen durch Wahlvorschlagsträger 
(Parteien und Wählergruppen)“ durchgeführt werden. In der Regel werden die Auf-
stellungsversammlungen im Herbst durchgeführt.  
 
Die Zahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder richtet sich nach der Einwohner-
zahl der jeweiligen Gemeinde bzw. des Landkreises. Der Gemeinderat Maitenbeth 
besteht somit in der kommenden Legislaturperiode (2026 bis 2032) aus dem/der 
Ersten Bürgermeister/in und 14 Gemeinderatsmitgliedern. 
 
Weitere sehr interessante InformaƟonen können eingesehen werden unter: 
www.stmi.bayern.de/wahlen-und-absƟmmungen/kommunalwahlen/  

Allgemeine InformaƟonen zur Kommunalwahl 2026 



  

 

Entsorgung von Grüngut/RasenschniƩ 
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Leider wird immer wieder festgestellt, dass Grüngut/RasenschniƩ im Wald entsorgt 
wird. Vermehrt ist das im Waldstück in der Straßmaier-Siedlung festzustellen. Wir wei-
sen darauf hin, dass die Entsorgung von Grüngut und RasenabschniƩ im Wald verboten 
ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt die, geahndet werden kann. Grüngut kann zu 
den Öffnungszeiten des Wertstoĭofes kostenlos entsorgt werden. 

Abriss des alten Rathauses 

Nachdem das alte Rathaus kompleƩ leer geräumt wurde, beginnen In den nächsten Wo-
chen die Abrissarbeiten mit Wiederverfüllung durch die Fa. Schöberl. 

Momentan bleibt der Platz leer, wann und wie dort weiterverfahren wird ist noch nicht 
entschieden. 

Reinigung von Pinseln und Malerwerkzeug 

Wir möchten aus gegebenem Anlass darauf aufmerksam machen, dass nach dem Reini-
gen von Pinseln und Malerwerkzeug das verschmutzte Wasser bzw. der Pinselreiniger 
nicht über das Abwasser bzw. Regenwasser entsorgt werden darf. Eine Empfehlung zur 
Reinigung von Pinseln und Rollen finden Sie beim Verband der deutschen Lack- und 
Druckfarbenindustrie e.V. im Internet. 
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Info und PressemiƩeilungen aus dem Landratsamt 

Aus dem Landratsamt kommen viele Infos und PressemiƩeilungen, die wir leider nicht 
alle bzw. nicht im vollem Umfang im GemeindeblaƩ veröffentlichen können. In den Pres-
semiƩeilungen gibt es oŌ Neuigkeiten und InformaƟonen, die für die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises sehr informaƟv und wichƟg sind. Den Link zum Landratsamt fin-
den Sie auch auf der Startseite unserer Homepage.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich auf diesem Portal über Aktuelles zu informieren. 

Ab 1.1.2026 zum MVV 

Der Landkreis Mühldorf a. Inn wird zum 1. Januar 2026 Teil des Münchner Verkehrsver-
bundes (MVV). Das haben die Mitglieder des Kreistags in der Sitzung am 4. April 2025 
einsƟmmig beschlossen. Damit gelten ab 1. Januar 2026 im Busnetz und in den Zügen im 
Landkreis die Tarife und Bedingungen des MVV. 

Die Gemeinde Maitenbeth verpachtet im Bieterverfahren gegen 
Höchstgebot eine Ackerfläche im Bereich zwischen Barthub und 
BrandstäƩ. Folgendes Grundstück steht zur Verfügung: 

Grundstück Flurnummer 587/4, Gemarkung Innach: ca. 11.000 m² 

 

Genaue InformaƟonen erhalten Sie auf www.maitenbeth.de bzw. 
unter der Telefonnummer 08076/9166-14. 

Grundstück zu verpachten 



  

 

Veranstaltungskalender 
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Den Veranstaltungskalender der Gemeinde Maitenbeth mit  

näheren InformaƟonen finden Sie auch auf  

hƩps://www.maitenbeth.de 

August 
22.08.   -    Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins 
24.08.     an den Bodensee 
 

September 
17.09.  19.30 Uhr  Salatessen des Obst- und Gartenbauvereins in der  
     „Alten Post“ 
20.09.  11.00 Uhr  4. Maitenbether Herbstmarkt am Rathausplatz 
     bei schlechter WiƩerung in der MZH 
26.09.  19.30 Uhr  Jahreshauptversammlung des Schützenvereins  
     Alpenblick im Gasthaus Boschner 
27.09.  11.00 Uhr  Herbstbasar in der Mehrzweckhalle; Förderverein  
     KindertagesstäƩe Grundschule Maitenbeth e.V. 
 

Oktober 
17.10.     Firmung 
19.10.  11.30 Uhr  Kirchweihfest des Schützenvereins Alpenblick mit  
     Kirchweihhutschn beim Hans´n in Rain 
20.10.  18.00 Uhr  Kesselfleischessen beim Hans´n in Rain 
25.10.  08.00 Uhr  Pfarreiausflug nach Freising 
 

November 
08.11.  09.00 Uhr  Oasentag in Gars, Pfarrei 

30.11.  18.00 Uhr  Christbaumleuchten, Maibaumverein Maitenbeth 
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Wertstoĭof  Maitenbeth  
Öffnungszeiten : 
Mi  17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Fr  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Sa  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dezember, Januar und Februar ist miƩwochs 
geschlossen. 

Impressum und Bildquelle 
InformaƟonsblaƩ der Gemeinde Maitenbeth, Herausgeber: Gemeinde Maitenbeth, Kirchplatz 9, 83558 Maitenbeth, E-mail: poststelle@vg-
maitenbeth.de, Homepage: www.maitenbeth.de. Verantwortlich für den Inhalt: (ausgenommen Anzeigen) Gemeinde Maitenbeth 
Die gemachten Angaben wurden nach besten Wissen und Gewissen recherchiert, trotzdem kann dafür keine Gewähr übernommen werden. 
Die Bildquelle, sofern die Bilder nicht von der Gemeinde sind und keine Angabe gemacht wurde stammen von: pixabay 

Rathaus Maitenbeth 
 
Öffnungszeiten:  Tel. 08076/9166-0 
Mo - Fr  08.00  bis 12.00 Uhr 
Do  13.00  bis 18.00 Uhr 
 Wir biƩen um telefonische Terminvereinbarung 

Landratsamt Mühldorf 
Öffnungszeiten:     Tel. 08631/699-0 
Mo -  Do 08.00  bis 12.00 Uhr und 
  13.00  bis 16.00 Uhr 
Fr     08.00  bis 13.00 Uhr 
… sowie nach telefonischer Vereinbarung gerne 
auch außerhalb der Öffnungszeiten.  

Wasserzweckverband 
MiƩbachgruppe 

Raiffeisenstraße 5 
83558 Maitenbeth 
Tel. 08076/1674 
Fax: 08076/887799 
www.wzv-miƩbachgruppe.de 
Tag- und NachtbereitschaŌ 0171 45 27 516 

Bücherei Rechtmehring  
Tel. 08076/8665 

So 09.30 bis 11.00 Uhr  
Di 17.00 bis 18.00 Uhr 

Wertstoĭof Haag 08072/2726 
01.03. bis 30.11. 

Mo 17.00 bis 19.00 Uhr 
Do 16.00 bis 19.00 Uhr 
Fr 14.00 bis 17.00 Uhr 
Sa  09.00 bis 13.00 Uhr 
 
01.12. bis 28.02. 

Do 17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr 14.00 bis 17.00 Uhr 
Sa 09.00 bis 12.00 Uhr 

Wertstoĭof Rechtmehring 
Öffnungszeiten: 

Mi 15.00 bis 17.00 Uhr 
Fr 16.00 bis 18.00 Uhr 
Sa 09.00 bis 11.00 Uhr 

Dezember, Januar und Februar ist freitags ge-
schlossen 

Nächste Sperrmülltermine 

Annahmeschluss    29. August 2025 
beim Landratsamt Mühldorf  
Abfuhrtermine       16. - 25. September 2025 

Annahmeschluss    26. September 2025 
beim Landratsamt Mühldorf 
Abfuhrtermin:         14. - 23. Oktober 2025 

Problemmüllsammlung in Maitenbeth am  
Feuerwehrhaus 
Termin: 23.10.2025  14.30 Uhr - 15.00 Uhr 

NachbarschaŌshilfe: 
Telefon 08076/9166-19 
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